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In: Name n des Deutschen Vo 1 See 

In der .Strafsache gegen den Kaufmann Fl--l P 
aus Le ipz ig ,  zur Z e i t  f lücht ig ,  
wegen Raesenschonde u . a . ,  . 

hat das Re ichsger i ch t ,  5.stra.7'senat, i n  de r  Sitzung 
vom 5. November 1938, an der teilgenommen haben 

a l s  R ich te r :  
der  Retchsgerichtsrat  Iser bar t a ls  Vorsi tzer 
und. d i e  Reíchsger tchtsräte Ka recke, Dr.Busse, 
Dr.Bauer und Schoerl i n ,  

als Beamter der Staatsanwaltschaft: 
der  Landger tchtsdtrektor  Dr.Kel tsch, 

als Urkundsbeamter der.Oeschäftsstelle.' 
der Sekretär N tnk ,  

auf d i e  Revis ion des Angeklagten nach nuıznaı scher Verhandlung 
für Recht erkannt: 

.Das U r te i l  des Landgerichts i n  G e r a vom 7.Juli 1938 w i r d  m i t  
den ihm zu Grunde l iegenden Feststellungen aufgehoben, soweit  de r  
Angeklagte wegen Rossenschande verur t e  a l t  und e i n e  Gesamtetraje sowie  
d i e  Nebenstraße des Verlustes der  bürgerl wichen Ehrenrechte gegen ihn 
festgesetzt worden i s t .  In d iesem Umfange w i r d  d i e  Sache zu neuer 
Verhandlung und Entscheidung an d i e  Vorinstanz zurückverwiesen. 
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G f i n d e  r 

Wie sich aus der .Revtstonsbegründung zweifelsfrei ergibt, ist 
das Urteil nur insoweit ange/bchten worden, als es den Angeklagten 
wegen Rassenschande verurteilt hat. NUr in diesem Umfange unter] legt 
es mithin der .Prüfung des Revísíonsgertchts ( § 552 Abs.1 steh ). 

Has der Angeklagte selbst gegen seine Verur teilung anführt, 
liegt zum größten Teil auf tatsächlichen Gebiete und ist mithin in: 
soweit unzulässig ( §§ 537, 261 StPO J. Soweit er Einwendungen recht- 
licher Art erhebt, sind sie offensichtlich unbegründet. wbhl aber 
jährt seine allgemeine Sachrüge zum .Erfblg. 

los Re tchsgerícht hat schon wiederholt ausgesprochen, doß bei Ver 
brechen gegen du› §§ 2, 5 .Abe.2 BlutschO nicht nur das Ihtbestandeg 

Merkmal der Zugehörigkeit zur jüdischen Rasse, sondern auch das= 
jentge der .Deutschblütigkeit im Urteil näher begründet werden muß, 
weil sonst nicht nachprüfbar ist, ob der Tbtr achter das Vorhanden= 
sein jener .Herkmale rechtstrrtumsfret bejaht oder verneint hat.Ihs= 
besondere muß sich das Urteil auch, wenn es die .Hassenzugehörigke St 
des deutschblütígen Teils dartun will, ausdrücklich~über die Bussen: 
' zugehdrigkeit der GroßelterN aussprechen ( vergl. híerzu` und wegen 
der AnfOrderungen, die an den.flachweís der Abstammung zu stellen 
sind, .RGSt Bd. 72 S; 161 und die dort angeführten Entscheidungen 
sowie das Urteil des .Re íchsgerichts 5 .D 564/l9J8 von 3o„ua: 1938). 
.Diese Grundsätze hat das Landgericht nicht beachtet. denn es hat 
nicht dargetan, worauf sich seine Annahme stützt, daß der andere fetl 
deutschblüttg sei. Auf diesem .Mangel kann die angefochtene Verurtei= 
lung des Angeklagten wegen BMssenschande beruhen. In dem aus, dem 
Urteílseotze ersichtl chen Uhfbnge war daher das Urteil aufzuheben 
und die suche on die Vorinstanz zurückzuverweisen. 
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